
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Dörfliche Wohngebiete
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Rad- und Gehweg

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünflächen Spielplatz

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
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(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Anforderungen an die Gestaltung
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
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II
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Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, zugunsten der Anlieger und
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zugunsten der Ver- und Entsorgungs- sowie Erschließungsträger

Anpflanzen von Hecken

(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) 

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegenD

privat

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1  BauGB)

S

Flächen, die erst ab einer lichten Höhe von 3,0 m über
der ausgebauten Oberkante überbaut werden dürfen
(§ 9 Abs. 3 BauGB)
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen - schmale Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
hier: Lärmpegelbereich einschl. maßgeblicher Außenlärmpegel in 1db(A)-Schritten,
siehe hierzu auch Textl. Festsetzung Nr. 12.1
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Zeichnerische Festsetzungen

RECHTSGRUNDLAGEN:

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), in der bei Satzungsbeschluss
gültigen Fassung

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), in der bei
Satzungsbeschluss gültigen Fassung

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58),  in der bei Satzungsbeschluss
gültigen Fassung

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21.07.2018
(GV. NRW. 2018 S. 421), in der bei Satzungsbeschluss gültigen
Fassung

· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) vom 14.07.1994 (GV. NW S. 666 ff.), in der bei
Satzungsbeschluss gültigen Fassung.

· Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)
vom 13.04.2022 (GV.NW. S. 662), in der bei Satzungsbeschluss
gültigen Fassung

Dieser Plan ist gemäß § 2 (1) BauGB durch Beschluss des Stadt-
rates vom 24.05.2022 aufgestellt worden.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) des Baugesetzbuches
ortsüblich bekannt gemacht worden am .... . .... . ........ .

Baesweiler, den .... . .... . ........

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB
fand in der Zeit vom 10.10.2022 bis 10.11.2022 einschließlich statt.
Die Beteiligung der Behörden u. Träger öffentl. Belange gemäß § 4 (1)
BauGB erfolgte in der Zeit vom 10.10.2022 bis einschließlich
10.11.2022 .

Baesweiler, den .... . .... . ........

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB aufgrund des Beschlusses
des zuständigen  Ausschusses vom .... . .... . ........ in der Zeit vom
.... . .... . ........ bis .... . .... . ........ öffentlich ausgelegt.
Dies wurde am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde
mit Schreiben vom .... . .... . ........  Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

Baesweiler, den .... . .... . ........

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat gemäß § 10 (1) BauGB in
seiner Sitzung am .... . .... . ........ als Satzung beschlossen worden.

Baesweiler, den .... . .... . ........

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß § 10
(3) BauGB am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft
getreten.

Baesweiler, den .... . .... . ........

Vermessungsnachweis

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung
des amtlichen Liegenschaftskatasters (Stand .... . .... . ........ )
übereinstimmt. Der Bebauungsplan - Planung - basiert in seiner
digitalen Form auf dem Koordinatensystem ETRS89/ UTM.
Alle Begrenzungslinien sind entsprechend diesen Koordinaten
geometrisch eindeutig festgelegt.
Die Plangrundlage dieses Bebauungsplanes entspricht den
Anforderungen des § 1 Planzeichenverordnung.

Aachen, den .... . .... . ........

H. Lenzke Dipl.-Ing.
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Es wird bestätigt, dass der textliche und zeichnerische Inhalt dieses
Bebauungsplans einschließlich Begründung inkl. Umweltbericht mit
dem hierzu ergangenen Beschluss des Stadtrates vom
……………….. übereinstimmt und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgeblichen Verfahrensvorschriften,
insbesondere die des Baugesetzbuches, in ihrer derzeit geltenden
Fassung  beachtet wurden. Der Bebauungsplan wird hiermit
ausgefertigt und die öffentliche Bekanntmachung angeordnet.

Baesweiler, den .... . .... . ........

Bürgermeister

Mevissen, Jan
New Stamp_11


